
19. Mai 2010

SSTTAADDTT  MMEECCKKEENNHHEEIIMM  BBÜÜRRGGEERRIINNFFOORRMMAATTIIOONN

jeden 2. und 4.
Dienstag im 

Monat ab 19 Uhr,
Bahnhofstr. 12, Anmeldung

bei Kurt D. Wachsmuth, 
91 24 44 oder

kurt.wachsmuth@web.de

jeden 1. Montag
im Monat ab

19.30 Uhr außer
in den Schulferien, Im Ruhr-

feld 16, S 4, Anmeldung
nicht erforderlich 

nach Verein-
barung,  

Anmeldung bei
Reinhard Schiller, 94 400

nach Verein-
barung, 

Anmeldung
bei Anita Orti von Havranek,

16 022

nach Vereinba-
rung, Im Ruhrfeld

16, S 6, Anmel-
dung bei Dr. Brigitte Kuchta,

13 567 oder
bkuchta@online.de

jeden 1. Mon-
tag im Monat 
ab 19.30 Uhr,

Im Ruhrfeld 16, S 3, keine
Voranmeldung notwendig.

FDP

UWG

Grüne

SPD

BfM

Jugendfreizeitstätte (Juze)

Stadtverwaltung Meckenheim

Hallenfreizeitbad Meckenheim

Sauna

CDU

Fraktionen 

Bürgermeister

Jugendclub

Öffentliche Bücherei

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde 
des Bürgermeisters

jeden 2. Montag im Monat
16.30 - 18 Uhr 

Bahnhofstr. 22, Raum 0.18 
Anmeldung bei 

Christine Müller, 
917 201

Nächste Sprechstunde: 
14. Juni 2010

Aussiedler
Beratung der CDU 

jeden letzten Donnerstag
im Monat

von 19.00 - 20.00 Uhr
Bahnhofstr. 15a

Anmeldung: 28 30 oder
01 79 - 591 88 66

Rente
Rentenberatung Deutsche 

Rentenversicherung
jeden 2. und 4. Mittwoch 

im Monat 
von 8.30 - 12.00 Uhr 

sowie 13.00 - 15.30 Uhr
Reginahof, Bahnhofstr, 25,

Eingang C, 1. Etage, 
Zimmer 1.14, Anmeldung:

02 28 - 28 08 471

Schadstoff-Mobil
Dienstag, 25. Mai,

10 - 13 Uhr 
Siebengebirgsring 

(Parkplatz Sportzentrum) 
14.30 - 18 Uhr 

Klosterstraße (Marktplatz)
Meckenheim 

Info : 0 22 41 / 30 61 46

Mieter
Beratung Mieterverein 

Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e.V. 
dienstags ab 14 Uhr 

Beratung (für Mitglieder) 
Reginahof, Bahnhofstr. 25,

Eingang C, 1. Etage, 
Zimmer 1.14 
Anmeldung: 

02 28 - 949 309-12

Elektro
Elektro-Kleingeräte 

Montag, 7. Juni,
10 - 13 Uhr 

Klosterstraße (Marktplatz)
15 - 19 Uhr 

Siebengebirgsring 
Parkplatz am Sportzentrum

www.rsag.de 

Siebengebirgsring 6, 917-475

Öffnungszeiten des Bades:

Montag: Für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 06.30 Uhr - 8.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 Uhr - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Mittwoch: 06.30 Uhr - 8.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 Uhr - 17.00 Uhr Öffentlichkeit
Donnerstag: 06.30 Uhr - 9.30 Uhr Öffentlichkeit

14.00 Uhr - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Freitag: 06.30 Uhr - 8.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 Uhr - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Samstag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Öffentlichkeit
Sonntag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Öffentlichkeit

Im Monat Mai sind das Hallenbad und die Sauna 
am Montag, 24. Mai, geschlossen.

Einlass-Schluss ist jeweils eine Stunde vor Ende 
der Öffnungszeit, 30 Minuten vor Ende der 
jeweiligen Öffnungszeit endet die Badezeit. 
Ausgenommen hiervon ist das Frühschwimmen.

Eintrittspreise für das Hallenbad (Badezeit unbegrenzt):
Einzelkarte: 3,50 Euro Fünfer-Karte: 15,00 Euro
Zwanziger-Karte: 50,00 Euro

Jugendliche (4 bis 18 Jahre, Auszubildende, Schüler, Wehr- 
und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 Prozent)
Einzelkarte: 2,00 Euro Fünfer-Karte: 7,50 Euro
Zwanziger-Karte: 30,00 Euro

Kinder bis zu 3 Jahren in Begleitung und unter Aufsicht 
Erwachsener, je Erwachsener 2 Kinder frei

Öffnungszeiten der Sauna:

Montag: Für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 10.00 Uhr - 15.00 Uhr Gemischte Sauna

15.00 Uhr - 21.00 Uhr Damensauna
Mittwoch: 10.00 Uhr - 21.00 Uhr Damensauna
Donnerstag: 10.00 Uhr - 21.00 Uhr Herrensauna
Freitag: 10.00 Uhr - 21.00 Uhr Gemischte Sauna
Samstag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Gemischte Sauna
Sonntag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Gemischte Sauna

Eintrittspreise für die Sauna:
Tageskarte: 7,00 Euro Fünfer-Karte: 32,00 Euro

Siebengebirgsring 2, 708 97 53

Kindertreff (8 - 13 Jahre): Dienstag und Freitag 16 - 18 Uhr
Jugendliche (ab 14 Jahre): Montag, Mittwoch, Donnerstag:
16 - 20 Uhr, Freitag: 18 - 21 Uhr
Die Jugendfreizeitstätte bleibt bis einschließlich
Freitag, 21. Mai, wegen Urlaub geschlossen.

Im Ruhrfeld 16, 887 780

Mittwoch und Donnerstag 15 - 18.30 Uhr

Adolf-Kolping-Straße 2, 61 41
Montag: 14.00 - 17.30 Uhr
Dienstag:  8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr 
Mittwoch: geschlossen Donnerstag: 14.00 - 18.30 Uhr
Freitag: 14.00 - 17.30 Uhr     Samstag: 9.30 - 13.00 Uhr

SPRECH-
STUNDENPostanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim

Hausanschriften: 
- Rathaus: Bahnhofstraße 22
- Reginahof (Bürgerservicezentrum): Bahnhofstraße 25
- Technische Dienste: Buschstraße 12
- Jugendhilfe: Im Ruhrfeld 16

Vorwahl: (0 22 25)
Telefon : 917-0
Telefax: 917-100
Stadtwerke: 917-175, Bahnhofstraße 25
Internet: www.meckenheim.de
E-Mail: stadt.meckenheim@meckenheim.de

Notrufnummer des städtischen 
Ordnungsaußendienstes: (0 22 25) 917-110
E-Mail: Ordnungsamt@meckenheim.de 

Öffnungszeiten:
Montag:  07.30 bis 12.30 Uhr

14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag - Freitag: 07.30 bis 12.30 Uhr

Der Fachbereich Soziales ist nur nach vorheriger 
Terminabsprache erreichbar. Offene Sprechstunde: montags,

dienstags und donnerstags zwischen 11 und 12 Uhr.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich Öffentlichkeit, 917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

Verbraucherzentrale NRW
Mittwoch, 19. Mai,

ab 9 Uhr, Bahnhofstr. 22,
Raum 0.18, Anmeldung:

Hermann Niemeyer
917 162, 

Beratungskosten: 5 Euro

Energie

Erftverband
Dipl.-Ing. Horst Baxpehler, 707 699 – Belange aller mit dem
Kanalnetz in Verbindung stehenden Angelegenheiten

Tagespflege für Kinder
Suchen Sie eine Tagesmutter oder wollen Sie selbst 
Tagesmutter werden? Cornelia Menzel von der Jugend-
hilfe der Stadt Meckenheim berät, hilft und begleitet bei 
einer Vermittlung. Unter 917 - 294 ist Cornelia Menzel
Montag: 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr 
Dienstag: 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Mittwoch: 9.00 - 12.30 Uhr zu erreichen.

In der Zeit von Dienstag, 25.
Mai, bis voraussichtlich Mon-
tag, 28. Juni, wird die Fahr-
bahn des Siebengebirgsringes
saniert. 

Die Straße wird bei halbseiti-
ger Sperrung mit einer Ampel-
anlage in beiden Richtungen
befahrbar bleiben. Der Anlie-

gerverkehr ist jederzeit sicher-
gestellt. Die Arbeiten werden
durch die Firma

Josef Scheiff GmbH & Co. KG
Arloffer Straße 148
53881 Euskirchen-Kirchheim

durchgeführt.

Als Ansprechpartner der Fir-
ma stehen Ihnen Herr Klöcker
( 0163 / 7794042) und Herr
Larres ( 0163 / 7794087) zur
Verfügung.

Seitens des Auftraggebers,
der Stadt Meckenheim ist der
Fachbereich

Verkehr und Grünflächen
Bahnhofstraße 22

53340 Meckenheim
(0 22 25) 917 166 oder -167

Ansprechpartner. Für die
baulich bedingten Einschrän-
kungen bitten wir um Ihr Ver-
ständnis!

Fahrbahnsanierung in Meckenheim

Der Ausschuss für Stadtent-
wicklung des Rates der Stadt
Meckenheim hat in seiner Sit-
zung am 6. Mai 2010 die Auf-
stellung der 3. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 45 S 6
„Grabenstraße/Klosterstraße“
gemäß § 13a des Baugesetzbu-
ches in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414),

zuletzt geändert durch Artikel
4 des Gesetzes vom 31. Juli
2009 (BGBl. I S. 2585) auf der
Grundlage der vorliegenden
Plankarte beschlossen und die
Verwaltung mit der Durch-
führung des weiteren Verfah-
rens beauftragt.

Der Geltungsbereich der vor-
genannten Bebauungsplanän-

derung ist in dem zu dieser Be-
kanntmachung abgedruckten
Übersichtsplan dargestellt.

Bekanntmachungs-
anordnung:

Der vorstehende Beschluss
des Ausschusses für Stadtent-
wicklung des Rates der Stadt
Meckenheim über die Aufstel-

lung der 3. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 45 S 6
„Grabenstraße/Klosterstraße“
wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Meckenheim, 10. Mai 2010
STADT MECKENHEIM
DER BÜRGERMEISTER

In Vertretung Detlev Koch
Technischer Beigeordneter

Bekanntmachung über die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 45 S6 „Grabenstraße/Klosterstraße“, 3. Änderung

Der Ausschuss für Stadtent-
wicklung des Rates der Stadt
Meckenheim hat in seiner Sit-
zung am 6. Mai 2010 die Auf-
stellung der 3. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 45 S6
„Grabenstraße/Klosterstraße“
im beschleunigten Verfahren
gemäß § 13a des Baugesetzbu-
ches in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel
4 des Gesetzes vom 31. Juli
2009 (BGBl. I S. 2585) auf der
Grundlage der vorliegenden
Plankarte beschlossen und die
Verwaltung mit der Durch-
führung des weiteren Verfah-
rens gemäß § 13a BauGB be-
auftragt.

In Ausführung dieses Be-
schlusses findet am 

Donnerstag, 
27. Mai 2010, 18 Uhr

im Verwaltungsgebäude 
Im Ruhrfeld 16, 
Sitzungssaal S 5

ein Besprechungster-
min mit allen interes-
sierten Bürgern bzw.
der Öffentlichkeit statt.

Alle Bürgerinnen und
Bürger sind recht herz-
lich eingeladen, sich an
dem Verfahren zur Auf-
stellung der Bauleitpla-
nung gemäß § 3 (1)
BauGB zu beteiligen
und die Planinhalte mit
dem Stadtplaner und
den Vertretern der Ver-
waltung zu erörtern.

Ziel, Zweck und 
wesentliche 

Auswirkungen der 
Bebauungsplan-

änderung

Die Seniorenhaus
GmbH der Cellitinnen
zur Hl. Maria in Köln
beabsichtigt, auf dem
noch unbebauten
Grundstück nördlich
des Kindergartens „Zur
Glocke“ in der Mecken-
heimer Altstadt ein Ge-
bäude zu errichten, um
Wohngemeinschaften
mit 28 Bewohnerplät-
zen für Senioren anbie-
ten zu können. Der
Neubau soll in Nach-
barschaft zum Pflege-
und Wohnheim Seni-
orenhaus St. Josef des-
selben Trägers an der
„Kirchfeldstraße 4“ er-
baut werden.

Im Zuge dieser Bau-

maßnahme plant der Träger
des Kindergartens „Zur Glo-
cke“, der Kirchengemeinde-
verband des Seelsorgebe-
reichs Meckenheim, diesen um
ein Raumangebot für die Be-
treuung von Kindern unter drei
Jahren (U3) zu vergrößern. Die
Erweiterung soll im Norden
des Kindergartens erfolgen.
Der Ausbau der Betreuungs-
plätze für unter dreijährige
Kinder unterstützt dabei das
Anliegen der Landesregie-
rung, die Anzahl der so ge-
nannten „U3-Plätze“ in Kin-
dertageseinrichtungen und bei
Tageseltern zu erhöhen, dass
im Kindergartenjahr 2010/
2011 jedem zweijährigen Kind
ein Platz garantiert werden
kann.

Die betroffenen Baugrund-
stücke befinden sich innerhalb
des Geltungsbereichs des
rechtskräftigen Bebauungspla-
nes Nr. 45 S6 „Grabenstraße/
Klosterstraße“. Innerhalb des
hier festgesetzten „Allgemei-

nen Wohngebietes“ (WA) sind
die geplanten Nutzungen all-
gemein zulässig. Die festge-
setzten überbaubaren Grund-
stücksflächen reichen jedoch
nicht aus, um die Raumpro-
gramme der vorgesehenen
Einrichtungen auf der Grund-
lage der Objektplanungen un-
terzubringen. Zur Anpassung
des Baurechts an das geplante
Seniorenhaus und die Kinder-
gartenerweiterung wird daher
die 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes erforderlich.

Die Festsetzungen nach der
Art der baulichen Nutzung er-
folgt in Anpassung an die Dar-
stellung des Flächennutzungs-
planes als Mischbaufläche.

Der Bebauungsplan wird im
beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13 a Baugesetzbuch
(BauGB) aufgestellt, da er im
Sinne des Gesetzes der Nach-
verdichtung von innerstädti-
schen Flächen zur Schaffung
und Sicherung von Infrastruk-

turvorhaben und damit der In-
nenentwicklung städtischer
Bauflächen dient.

Bebauungspläne, die im be-
schleunigten Verfahren aufge-
stellt werden, unterliegen kei-
ner förmlichen Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 Bauge-
setzbuch (BauGB). Der vorlie-
gende Bebauungsplan darf im
beschleunigten Verfahren auf-
gestellt werden, da die hierfür
nach Baugesetzbuch vorge-
schriebene maximale Größe
der zulässigen Grundflächen
von insgesamt 2 ha mit ca. 0,22
ha weit unterschreitet und kei-
ne Zulässigkeit von Vorhaben
mit der Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach dem Ge-
setz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung oder nach
Landesrecht begründet wird.

Das Plangebiet liegt im We-
sten der Meckenheimer Kern-
stadt im Bereich „Kloster-
straße“/„Glockengasse“/ „Gra-

benstraße" und umfasst
vier Grundstücke von
insgesamt ca. 2.202
m². Es handelt sich um
zwei insgesamt ca. 220
m² große Grundstücke,
die „Klosterstraße 55“,
die mit zwei Wohnge-
bäuden bestanden ist,
an der Ecke “Kloster-
straße“ / „Glockengas-
se“ das Grundstück des
Kindergartens „Zur
Glocke“ sowie ein bis-
her als Gartengrund-
stück genutztes unbe-
bautes Grundstück.

Das Plangebiet um-
fasst im Einzelnen die
folgenden Grundstü-
cke:

Gemarkung 
Meckenheim
Flur 2, 
Flurstück Nr. 276,
Flur 26, 
Flurstücke Nr. 334,
434 und 206.

Der Geltungsbereich
der vorgenannten Be-
bauungsplanänderung
ist in dem nachstehend
abgedruckten Über-
sichtsplan dargestellt.

Meckenheim, 
10. Mai 2010

Stadt Meckenheim
Der Bürgermeister

In Vertretung 
Detlev Koch
Technischer 

Beigeordneter

Bekanntmachung und Einladung zum Termin über die
Erörterung der Bauleitplanung mit den Bürgern/Öffentlichkeit

für den Bebauungsplan Nr. 45 S6 „Grabenstraße/Klosterstraße“ 
3. Änderung zur Innenentwicklung
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Aufgrund der §§ 78 ff. der
Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.7.1994 (GV.
NRW S. 666), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 17.12.2009
(GV. NRW S. 950) in Verbin-
dung mit den §§ 8, 19 Abs.2
und 29 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit in
der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1.10.1979 (GV.
NRW. S. 621), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 12.05.2009
(GV. NRW. S. 298) hat die Ver-
bandsversammlung des Volk-
hochschulzweckverbandes
Meckenheim – Rheinbach   –

Swisttal in ihrer Sitzung am
15.03.2010 folgende Haus-
haltssatzung 2010 beschlos-
sen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2010, der die für
die Erfüllung der Aufgaben des
Zweckverbands voraussicht-
lich anfallenden Erträge und
entstehenden Aufwendungen
sowie eingehenden Einzahlun-
gen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Ver-
pflichtungsermächtigungen
enthält, 

wird im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge

auf 2.147.191,00 Euro

Gesamtbetrag der Aufwen-
dungen auf 2.147.191,00 Euro

im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlun-

gen aus laufender Verwaltung-
stätigkeit auf 

2.147.191,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszah-

lungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf

2.136.151,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlun-
gen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierung-
stätigkeit auf  0 Euro

Gesamtbetrag der Auszah-
lungen aus der Investiti-
onstätigkeit und der Finanzie-

rungstätigkeit auf
11.040,00 Euro

festgesetzt.
§ 2 Kredite für Investitionen

werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächti-
gungen werden nicht veran-
schlagt.

§ 4 Der Höchstbetrag der
Kredite, die zur Liquiditätssi-
cherung in Anspruch genom-
men werden dürfen, wird auf
500.000 Euro festgesetzt.

§ 5 Die Verbandsumlage wird
auf 689.571 EURO festgesetzt
und gemäß § 21 der Verbands-
satzung wie folgt auf die Ver-

bandsmitglieder verteilt:

Meckenheim  230.922 EURO
Rheinbach  300.367 EURO
Swisttal 158.282 EURO

Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr
2010 wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht. Die nach §
19 des Gesetzes über die kom-
munale Gemeinschaftsarbeit
(GkG) in der aktuellen Fassung
erforderliche aufsichtsbehörd-
liche Genehmigung der Ver-
bandsumlage wurde durch den
Landrat des Rhein-Sieg-Krei-

ses als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde mit Verfü-
gung vom 15.04.210 erteilt.

Es wird darauf hingewiesen,
dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften
des Gesetzes über die kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit
(GkG) in Verbindung mit der
Gemeindeordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen (GO)
beim Zustandekommen dieser
Satzung nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei
denn

a) eine vorgeschriebene Ge-

nehmigung fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Verbandsvorsteher hat
den Satzungsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfah-
rensmangel ist gegenüber dem
Volkshochschulzweckverband
vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und
die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Rheinbach, 29. April 2010
Petra Kalkbrenner

Vorsitzende der 
Verbandsversammlung

Haushaltssatzung VHS – Zweckverband Meckenheim, Rheinbach, Swisttal

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich Öffentlichkeit, 917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de
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19. Mai 2010

SSTTAADDTT  MMEECCKKEENNHHEEIIMM  BBÜÜRRGGEERRIINNFFOORRMMAATTIIOONN MKUSS Mai 2010
Terminkalender der Stadt Meckenheim

Den nächsten MKUSS mit Terminen aus Meckenheim 
finden Sie in der BLICKPUNKT-Ausgabe am 9. Juni!

Freitag, 21. Mai
19 Uhr. Merler Dorfgemein-
schaft. Helfertreffen Dorf-
fest: Merler Hof, Godesber-
ger Str. 38

Montag, 24. Mai
Verein Pro Obere Mühle.
Deutscher Mühlentag: Füh-
rungen, Kaffee, Kuchen,
Obere Mühle
14 Uhr. Tennisclub „Am
Wiesenpfad“: Schleifchen-
turnier

Donnerstag, 27 Mai
19 Uhr. kfd: Maiandacht in
der Pfarrkirche St. Johan-
nes der Täufer.

Freitag, 28. Mai
9 Uhr. kfd: Wortgottes-
dienst für Frauen in der
Pfarrkirche St. Johannes der
Täufer, anschl. gemeinsames
Frühstück im Jugendheim.
13.30 Uhr. Heimatverein:
Spaziergang von Heimers-
heim nach Bad Bodendorf
weiter nach Ehlingen zum
Reibekuchenessen. Danach
zurück nach Heimersheim.
Strecke 8 km (2 ½ Std.). Mit-
fahrant. 3 Euro. Wanderfüh-
rer M. Rudloff 10 67 1.
17 Uhr. Kolpingsfamilie:
Diözesan-Maiandacht in
Kerpen mit Generalpräses A.
Werner, Beg. a. d. Vinger-
hof, 19 Uhr, Anmeldung bei
Blumen Dressen, 79 42.
18 Uhr. St. Sebastianus-
Schützenbruderschaft:
Schützenfest bis 30. Mai,
Eröffnung, anschl. Bürgerkö-
nigsschießen, ca. 21.30 Uhr:
Festumzug, Schützenhaus
20 Uhr. Auftaktveranstal-
tung 12. Kulturtage Ev. Kir-
chengemeinde: Kammer-
musikabend F. Chopin zum
200. Geburtstag: Klavier-
werke und Lyrik polnischer
Dichter. B. Riemer, Klavier,
B. Drews, Rezitation, Eröff-
nung durch Bürgermeister
Bert Spilles, Ev. Friedenskir-
che, Kurt-Schumacher-Str.      

Samstag, 29. Mai
St. Sebastianus-Schützen-
bruderschaft. Schützenfest:
Königsschießen, 
20 Uhr. Bürgerball, Schüt-
zenhaus.  
20 Uhr. 12. Meckenheimer
Kulturtage: M. u. M. Sylves-
ter „Hausmusikabend –
Junge Künstler“: Klassik mit
M. Kretz und T. Stromberg,
Eintritt frei, Petrusstr. 5.

Sonntag, 30. Mai
13 Uhr. Mottojahr „Spuren-
Suche“. ADFC Mühlentour:
Unter dem Motto „Spuren-
Suche“ führt R. Menne zu
vorhandenen und ehemal.
Mühlen in Meckenheim und
im Swistbachtal, ca. 40 km,
Kosten 3 Euro, Leitung D.
Ohm, 910777, ab Bahnhof.
14 Uhr. St. Sebatianus-
Schützenbruderschaft.
Schützenfest. Festumzug:
anschl. Feier, Schützenhaus.
18 Uhr. 12. Kulturtage.   Ka-
tholische Pfarrgemeinde:
Abendgottesdienst: Chor-
und Orgelmusik von J. S.
Bach u.a. mit dem CORO
PICCOLO, Leitung M. Kahle,
Kath. Pfarrkirche St. Petrus.

Dienstag, 1. Juni
13 Uhr. Kulturtage und
Mottojahr „Spuren-Suche“.
Heimatverein: „Auf den
Spuren der Richeza“. Füh-
rung Abtei Brauweiler, Kos-
ten für Fahrt und Führung
14,50 Euro p.P., Schlussein-
kehr, Teilnehmer 22 P., Ex-
kursionsleiterin Ch. Rudloff,

10 67 1.
19 Uhr. ADFC: Feierabend-
tour ab Hallenfreizeitbad, ca.
25 km, Kosten 2 Euro, Leiter
D. Berger, 70 24 26.
20 Uhr. 12. Kulturtage. Bür-
gerverein: „Schlage die
Trommel und fürchte dich
nicht“. Gedichte, Briefe, Le-

ben, Kleinkunst im Mecken-
heim, Oliver Steller spricht
und singt H. Heine.

Mittwoch, 2. Juni
19.30 Uhr. Ruhrfeld City:
Reise ins Herz von Mecken-
heim, Kulturelle Führung.
Anmeld. 888 04 79. Teil-
nehmerzahl ist begrenzt.
20 Uhr. Merler Dorfgemein-
schaft: Stammtisch. Gemütl.
Beisammensein der Dorfge-
meinschaft, auch für Gäste,
Krümmel’s Restaurant.

Donnerstag, 3. Juni
10 Uhr. Kolpingsfamilie:
Fronleichnamsfeier. Da-
nach Einladung ins Schüt-
zenhaus seitens der Sebasti-
anus-Schützenbruderschaft,
Stephansberg-Kapelle.

Freitag, 4. Juni
11 Uhr. Mottojahr „Spuren-
Suche“ und Kulturtage.
Stadtarchiv Meckenheim
und Heimatverein: Eröff-
nung der Ausstellung
„Haus des Lebens. Die Ge-
schichte des Jüdischen
Friedhofs in Meckenheim“.
Eröffnung durch Bürger-
meister Bert Spilles, Ausstel-
lung Fr., 4.6.-Fr. 16.7, Zeiten
Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-12
Uhr, in Zusammenarbeit mit
Kath. Familienbildungswerk
und dem Caritasverband
Rhein-Sieg, Caritas-Haus,
Kirchplatz 1.
18.30 Uhr. Kolpingsfamilie:
Mysterienspiel. „Adolf Kol-
ping, der Sozialreformer“,
Blumen Dressen,  79 42,
ab Kirchplatz.

Sonntag, 6. Juni
13 Uhr. 12. Kulturtage.
ADFC: OrgelKul-Tour. Be-
such der Orgeln in Villip,
Pech und Oberbachem, ca.
35 km, Kosten 2 Euro, Lei-
tung D. Ohm, 91 07 77, ab
Bahnhof.

Montag, 7. Juni
11.22 Uhr. Heimatverein:
Von Heringen bis Schokola-
de – 2.000 Jahre Köln im
Spiegel histor. Rezepte m.
Abschluss im Café Eigel,
Treffen: Bhf. Meckenheim In-
dustriepark, 11 Uhr. Besuch
des Römisch-Germanischen
Museums, Führung d. d. Alt-
stadt, Führung Dr. Stöcker,
Kosten: Eintritt, 1½ Std.
Führung, 1 St. Kuchen u. 1 T.
Kaffee 20 Euro p.P., zuzügl.
Fahrtkosten. Exkursionslei-
terin H. Plescher, 13 23 8.

Dienstag, 8. Juni
19.30 Uhr. ADFC: Aktiven-
treffen für Mitglieder und in-
teressierte Gäste, Krümmel’s
Restaurant, Leitung D. Ohm,

910777.
19.30 Uhr. Pro Obere Müh-
le: Mühlentreff, offen für
Mitglieder und Gäste als In-
fo- und Gesprächsabend,
Gaststätte „Zum Fässchen“.

Mittwoch, 9. Juni
16 Uhr. Mottojahr „Spuren-
Suche“. Heimatverein:  Me-
ckenheim – wie es war: Spa-
ziergang zu markanten Stan-
dorten und Gebäuden im Alt-
stadtbereich, kurze Erläute-
rungen und Vergleich zwi-
schen Gestern und Heute an-
hand alter Bilder, (bei sehr
schlechtem Wetter: Vortrag
in der Heimatstube), Geh-
strecke ca. 2 km (ca. 2 bis 
2 ½ Std.), Schlusseinkehr,
M. Schaefer, 71 01.
19.30 Uhr. Musikschule:
Folklorepodium. Leitung B.
Medick, M. Kölle – i. Rahmen
der Kulturtage, Aula der EGS
Meckenheim.

verantwortlich: 
Stadt Meckenheim,  Kultur, 
Ingrid Sönnert: 917-149  

ingrid.soennert@ 
meckenheim.de
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